
Kooperationsvertrag über Angebot/Teilnahme am Nachhilfeunterricht
zwischen

Georg Doll (im Vertrag: Lehrer)
sowie

____________________________________ (im Vertrag: Schüler)
und

____________________________________ (im Vertrag: Erziehungsberechtigter)

Die Unterzeichnenden verpflichten sich für die Dauer des Vertrages zur Einhaltung folgender 
Vereinbarungen:

Allgemeines
§ 0
Die Nachhilfe findet regelmäßig, wöchentlich zum vereinbarten Termin statt. Abweichende Regelungen sind 
möglich, bedürfen aber mindestens der Zustimmung des Lehrers sowie des Erziehungsberechtigten. 
Während der Ferien (zwischen erstem und letztem Ferientag, maßgeblich ist der Ferienkalender für 
den Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Abweichungen siehe Homepage) findet keine Nachhilfe statt. 
Sinnvoll ist die Festlegung auf ein Fach, abweichende Regelungen sind aber auch möglich.

Pflichten des Lehrers
§ 1
Der Lehrer verpflichtet sich, dem Schüler die zugesagte Unterstützung und Förderung im vereinbarten Fach 
zu gewähren und die zugesagte Unterrichtszeit von 60 Minuten pro Unterrichtstermin einzuhalten. 
Abweichungen von ca. 5 Minuten aus organisatorischen Gründen sind möglich. Bei Absage einer Stunde 
durch den Lehrer wird bei einem Abo die für die Stunde im Voraus gezahlte Gebühr zurück erstattet. Bei 
Absage einer Stunde durch den Schüler verfällt der Anspruch auf die Stunde ohne Rückerstattung.
In den Ferien findet keine Nachhilfe statt, wohl aber an den Nachmittagen des jeweils letzten Schultages vor 
sowie an den Nachmittagen des jeweils ersten Schultages nach den Ferien. Es gilt der Ferienkalender auf 
der Homepage (www.teach-mate.net) – als Grundlage wurde der Ferienkalender der Stadt Karlsruhe 
benutzt.

§ 2
Der Lehrer verpflichtet sich, zu jedem Termin persönlich anwesend zu sein und den Unterricht persönlich 
durchzuführen, sofern besondere Übungsformen nicht eine andere Organisation notwendig machen. 
Der Lehrer verpflichtet sich, unvermeidbare Störungen, z.B. durch Anrufe anderer Eltern/Schüler auf ein 
Minimum zu begrenzen.

§ 3
Der Lehrer verpflichtet sich, dem Erziehungsberechtigten auf Anfrage Bericht über die Lernfortschritte des 
Schülers zu machen. Eine besondere Form (schriftlich, telefonisch) ist nicht festgelegt.

Pflichten des Schülers
§ 4
Der Schüler verpflichtet sich, sich auf den Nachhilfeunterricht vorzubereiten. Dazu muss er dem Unterricht in 
der Schule aufmerksam folgen und die Arbeitsaufträge seines/seiner Fachlehrer gewissenhaft ausführen. 
Auftauchende Probleme versucht er durch Nachfragen bereits im Unterricht zu lösen. Sofern dies nicht 
möglich ist, macht er sich nach der Schulstunde eine Notiz über das Problem (Buch, Seite, Aufgabe, kurze 
Beschreibung des Problems) im Hausaufgabenheft. 

§ 5
Der Schüler verpflichtet sich, regelmäßig zum vereinbarten Termin zur Nachhilfe zu erscheinen und alles zur 
Förderung notwendige Material (Schulbücher, Übungsbücher und -heft, Heft / Papier, Hausaufgabenheft, 
Schreibzeug, ggf. Taschenrechner, Zeichengeräte) mitzubringen.

§ 6
Der Schüler verpflichtet sich, die Arbeits- / Übungsaufträge des Lehrers sofort während der Nachhilfe 
gewissenhaft auszuführen. Bei Verständnisproblemen fragt er nach.

§ 7
Die Nutzung von Unterhaltungsmedien ist während der Nachhilfe untersagt.
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Pflichten der Erziehungsberechtigten / der Eltern
Teile dieser Pflichten können nach Absprache auch auf den Schüler übertragen werden!

§ 8
Der Erziehungsberechtigte  verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass der Schüler sich wie oben 
beschrieben auf die Nachhilfe vorbereitet und entsprechend vorbereitet, regelmäßig zur Nachhilfe erscheint. 
Er verpflichtet sich weiterhin, den Schüler dazu anzuhalten, die oben genannten Pflichten und der 
Verhaltensregeln in der Nachhilfe einzuhalten. Ferner haftet der Erziehungsberechtigte für alle durch den 
Schüler in der Nachhilfe verursachten Schäden an der Einrichtung.

§ 9
Der Erziehungsberechtigte verpflichtet sich, für die Dauer des Vertrages rechtzeitig, monatlich die 
vereinbarten Beiträge zu überweisen.

Regelungen rund um den Vertrag
§ 10
Vereinbarte Termine und Fächer:
Wochentag Beginn / Ende Fach

§ 11
Dieser Vertrag und die damit verbundene Nachhilfe in den vereinbarten Fächern beginnt am 
_______________ und endet am 15. Juli 2011, sofern er nicht vorher gekündigt wird. Im ersten Monat 
besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht, d.h. der Vertrag kann sowohl vom Erziehungsberechtigten 
als auch vom Lehrer ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Noch nicht 
bezahlte Beiträge für bereits stattgefundene Termine werden dann sofort fällig. Nach diesem Probemonat 
besteht für Lehrer und Erziehungsberechtigte eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Am 15. Juli 
endet der Vertrag automatisch, ohne ausdrückliche Kündigung.

§ 12
Aus den vereinbarten Fächern, Terminen und der Vertragsdauer ergibt sich, unter Berücksichtigung 
der Ferien, ein monatlicher Beitrag in Höhe von ___________ Euro.
Die monatlichen Beiträge sind jeweils zwischen dem 1. und 7. jeden Monats zu überweisen. Der erste 
Beitrag ist im Folgemonat des Nachhilfebeginns fällig, der letzte Beitrag im Juli, bzw. bis zu dem Monat an 
dem eine vorherige Kündigung wirksam wird.
Mahngebühren bei verspäteter Zahlung: 1. Mahnung (>1 Woche verspätet): 5 Euro, 2. Mahnung (>2 
Wochen verspätet): 15 Euro, 3. Mahnung (>3 Wochen verspätet): 50 Euro. Ab der 3. Mahnung kann der 
Vertrag vom Lehrer fristlos gekündigt werden. Mahnungen können auch per Email verschickt werden!

§ 13
a) Sollte ein Paragraph dieses Vertrags rechtlich unzulässig sein, so tritt für diesen automatisch die 
diesem am nächsten kommende rechtlich zulässige Variante in kraft oder der entsprechende Paragraph 
wird ersatzlos gestrichen.
b) Alle rechtlich zulässigen Paragraphen bleiben durch die in a) genannte Regelung unberührt.

Bruchsal – Untergrombach, den _________________________

____________________________________________________
Unterschrift (Lehrer)

____________________________________________________
Unterschrift (Schüler)

____________________________________________________
Unterschrift (Erziehungsberechtigter)

Kontaktdaten:
Lehrer:
Georg Doll, Bachstr. 29, 76646 Bruchsal
Fon: 07257 – 915891
Internet: www.teach-mate.net, georg@teach-mate.net

Bankverbindung: Sparkasse Kraichgau, 
Kto-Nr. 17164245, BLZ: 66350036

Eltern / Schüler:
(Adresse/Telefonnummer/Email)
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